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§ 33 WEG 2002 Verteilung der
Erträgnisse

 WEG 2002 - Wohnungseigentumsgesetz 2002

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)Erträgnisse aus Wohnungseigentumsobjekten stehen dem Wohnungseigentümer allein zu.

2. (2)Erträgnisse aus den allgemeinen Teilen der Liegenschaft stehen allen Wohnungseigentümern nach dem

Verhältnis ihrer Miteigentumsanteile zu.

3. (3)Wenn für die Tragung der Kosten, die für die Errichtung allgemeiner Teile der Liegenschaft anfallen, ein vom

Verhältnis der Miteigentumsanteile abweichender Schlüssel vereinbart wird, können sämtliche

Wohnungseigentümer festlegen, dass die aus diesen allgemeinen Teilen erzielten Erträgnisse entsprechend

diesem Schlüssel verteilt werden, soweit diese Festlegung dem § 38 Abs. 1 nicht widerspricht. Für eine solche

Festlegung gilt § 32 Abs. 2 zweiter Satz, 7 und 8 entsprechend. Im Übrigen können die Regelungen der

vorstehenden Absätze nicht vertraglich abbedungen werden.
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